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GZ S91033/2-FLeg/2012 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Sicherheits-
polizeigesetz und das Fremdenpolizeigesetz 2005 geändert sowie das Führungs- und Ver-
fügungsgesetz und die Bundespolizeidirektionen-Verordnung aufgehoben werden; 
Stellungnahme 
 
 
Bezug 
S91033/31-FLeg/2011 
S91033/1-FLeg/2011 
S91053/1-FLeg/2009 
 
 
An das 
Bundesministerium für Inneres 
bmi-III-1@bmi.gv.at 
z.Hd. Abteilung III.1 
Herrengasse 7 
1014 Wien 
 
 
Zu dem mit do. Note vom 22. Dezember 2011, GZ BMI-LR1340/0022-III/1/2011, über-
mittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das 
Sicherheitspolizeigesetz und das Fremdenpolizeigesetz 2005 geändert sowie das Füh-
rungs- und Verfügungsgesetz und die Bundespolizeidirektionen-Verordnung auf-
gehoben werden, nimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport wie 
folgt Stellung: 



 

 

 
1. Zur Z 20 des Art. 2 („Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes“) der vorliegenden Sam-

melnovelle: 
 

In der vorliegenden Konzeption des neuen § 14a des Sicherheitspolizeigesetzes (Arti-
kel 2 Z 20)  -  wenngleich „nur“ als Übergangslösung bis zum Inkrafttreten der Verwal-
tungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 vorgesehen, sollen hinkünftig die Landespolizei-
direktionen über ihre eigenen erstinstanzlichen sicherheitspolizeilichen Bescheide 
gleichzeitig als Berufungsbehörde entscheiden können  -  wäre in diesem Zusammen-
hang Art. 6 EMRK (Grundrecht auf ein faires Verfahren) zu prüfen, insbesondere weil 
der Behördenleiter jedenfalls gleich bliebe. 

 
2. Zum Art. 6 („Anpassungsbestimmungen“) der vorliegenden Sammelnovelle: 
 

Mit den vorgesehenen Anpassungsbestimmungen in Artikel 6 des in Rede stehenden Ge-
setzentwurfes sollen  -  Abs. 1, 2 und 4 zufolge  -  alle Bundesgesetze, in denen die Beg-
riffe „Sicherheitsdirektion“, „Sicherheitsdirektor“ und „Bundespolizeidirektion“ enthal-
ten sind, an die geänderten Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes angepasst wer-
den. Den Erläuterungen zu Artikel 6 ist weiters zu entnehmen: „Es ist beabsichtigt, die 

notwendigen Anpassungen in allen Bundesgesetzen durchzuführen, weshalb im Begut-

achtungsverfahren die Ressorts ersucht werden, bekannt zugeben, in welchen Gesetzen 

die formellen Anpassungsbestimmungen zu treffen sein werden.“ 

 
Offenbar ist daher do. beabsichtigt, die notwendigen Anpassungen in allen in Betracht 
kommenden Bundesgesetzen „uno actu“ mit dieser Novellierung zu erledigen. In den 
wehrrechtlichen Bestimmungen gibt es dazu keinen Anpassungsbedarf, weil die genann-
ten Begriffe nicht vorkommen. In vielen bundesgesetzlichen Bestimmungen, auch im 
Wehrrecht, findet sich jedoch der (veraltete) Begriff „Bundespolizeibehörde“, welcher 
nach ho. Ansicht aus gegebenem Anlass angepasst werden sollte. 
 
Es wird daher angeregt, Artikel 6 des Normtextes sowie die dazugehörenden Erläuterun-
gen dementsprechend zu adaptieren. Folgende sieben in die ho. Ressortzuständigkeit 
fallende Bundesgesetze wären davon betroffen: 
 
• § 54 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146 
 
• § 50 des Heeresgebührengesetzes 2001 (HGG 2001), BGBl. I Nr. 31 
 
• § 58 Abs. 3 des Militärbefugnisgesetzes (MBG), BGBl. I Nr. 86/2000 
 



 

 

• § 5 Abs. 1 des Sperrgebietsgesetzes 2002 (SperrGG 2002), BGBl. I Nr. 38 
 
• § 15 des Munitionslagergesetzes 2003 (MunLG 2003), BGBl. I Nr. 9 
 
• § 15 des Militärauszeichnungsgesetzes 2002 (MAG 2002), BGBl. I Nr. 168 
 
• § 6 des Verwundetenmedaillengesetzes, BGBl. Nr. 371/1975 
 
 

3. Zu den drei im Bezug ersichtlichen  -  bis dato unberücksichtigt gebliebenen  -  
Novellierungsersuchen des BMLV(S) betreffend einige SPG-Bestimmungen, den § 57 
Abs. 1 AsylG 2005 sowie den § 102 Abs. 4 FPG: 

 
Aus Anlass der gegenständlichen Begutachtung werden die ho. Schreiben vom 
24. Oktober 2011, GZ S91033/31-FLeg/2011, bzw. vom 9. Jänner 2009, GZ S91053/1-
FLeg/2009, und vom 27. Jänner 2011, GZ S91033/1-FLeg/2011, in Erinnerung gerufen. 
 
Darin wurden nicht nur zahlreiche ressortrelevante Änderungsvorschläge zum SPG 
unterbreitet, sondern darüber hinaus war auch noch eine zweckdienliche Anpassung der 
§§ 57Abs. 1 AsylG 2005 und 102 Abs. 4 FPG begehrt worden. Diese in der Rechts-
ordnung bis dato noch nicht verwirklichten Anliegen erscheinen weiterhin gerechtfertigt 
und werden somit wiederholt, weil sie eben nunmehr geeignet umgesetzt werden könn-
ten. 
 
Sofern zur näheren Darstellung dieser materiell-rechtlichen Ressortwünsche aus do. Sicht 
bilaterale Fachgespräche auf Beamtenebene nötig sind, stehen die Fachleute des BMLVS 
dafür gerne zur Verfügung. 

 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wurde diese Stellungnahme ebenfalls per e-mail zu-
gestellt. 
 

 
26.01.2012 

Für den Bundesminister: 
i.V. MOSER 
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